
Am Gericht

Freie Fahrt für Raser 
im Dienst
Das Bundesgericht hat mit 3:2 Stimmen entschieden: Unter-
nehmen können ab sofort nicht mehr gebüsst werden, wenn 
ein der Polizei unbekannter Angestellter mit dem Firmenfahr-
zeug zu schnell unterwegs war. Die öJentliche Beratung des 
Urteils zeigt anschaulich, wie puristenköLfe ticken.
Von Markus Felber, 01.08.2018

Ort: Bundesgericht 0ausanne
Zeit: 21. puni 2186, 81.11 Uhr
Urteilsreferenz: _B52/27218G
Thema: (eschwindigkeitsbusse )StraMarkeit des UnternehmensR

Das Palais des Bundesgerichts auf von VeLos in 0ausanne ist kaum wie-
derzuerkennen, seit im Februar zwei zentnerschwere Platten Hon der Decke 
herabgestürzt sind. jom äauLteingang über die maTestEtische OreLLe bis 
zu den KingEngen der (erichtssEle ist alles eingerüstet. Die ehrwürdigen 
äallen sind eine Baustelle. Und sie werden es bleiben, bis die zustEndi-
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gen Behörden der DenkmalLNege ihr ZY geben zur Sanierung der (efah-
renstellen. 4ur im (erichtssaal selbst ist Hon alledem nichts zu sLüren. Da 
herrscht die übliche sakrale Stimmung, die für einmal durchaus ertrEglich 
ist. Denn es tagt die strafrechtliche Abteilung, deren vitglieder eher LNeg-
lich miteinander umgehen.

«u Beginn der öJentlichen Urteilsberatung schildert Bundesrichter »Hes 
Vüedi als Veferent dem eher sLErlich Hertretenen Publikum im Saal die 
Ausgangslage. Der SachHerhalt ist Höllig unbestritten: Am 2. August 218q 
um 8_.8q Uhr war in Stalden ob Sarnen ein Autolenker innerorts um 8q km7h 
zu schnell in eine Vadarkontrolle der Zbwaldner YantonsLolizei geraten. 
Der 0enker wurde nicht angehalten und blieb deshalb unbekannt. An sei-
ner Stelle wurde die äalterin des Fahrzeugs, eine (mbä in Deutschland, 
mit einer Zrdnungsbusse Hon 2/1 Franken bestraÜ. Das ist seit 218q mög-
lich: Damals wurde unter dem Oitel Ijia sicuraC eine neue Bestimmung 
ins Zrdnungsbussengesetz aufgenommen, laut der der äalter eines Fahr-
zeugs für das jerhalten eines unbekannten Fahrers zur VechenschaÜ gezo-
gen werden kann. 

Alle fünf Vichter sind sich darin einig, dass elementare (rundsEtze des 
Strafrechts ausgehebelt werden, wenn Temand für eine Oat bestraÜ wird, 
die wahrscheinlich ein anderer begangen hat. «u denken ist etwa an das 
SchuldLrinziL, an die UnschuldsHermutung, aber auch an den (rundsatz 
Inemo teneturC, wonach niemand sich selber belasten muss. Doch ebenso 
einmütig teilt die strafrechtliche Abteilung die AuJassung ihres Veferen-
ten, dass die strafrechtliche äaÜung des äalters für den unbekannten 0en-
ker grundsEtzlich zulEssig sei. Bundesrichter 4iklaus Zberholzer Hersteigt 
sich sogar zur Bemerkung, dass Zrdnungsbussen eigentlich gar keine rich-
tigen Strafen seien, sondern eher eine Art 0enkungsabgabe. 

Orotzdem yndet der Antrag des Veferenten, die Beschwerde der deut-
schen (mbä abzuweisen und die Busse zu bestEtigen, keine vehrheit in 
der Yammer. Die (eister scheiden sich in der Frage, ob der Fahrzeughal-
ter auch dann stellHertretend für den Fahrer gebüsst werden darf, wenn 
das Auto nicht einer natürlichen Person gehört, sondern einer Turistischen 
Person, etwa einer A( oder einer (mbä. Bundesrichterin 0aura pacWue-
moud-Vossari weist darauf hin, dass Unternehmen laut Strafgesetzbuch 
zwar für jerbrechen und jergehen bestraÜ werden können, aber nicht für 
blosse bertretungen. 4ur solche aber werden mit Zrdnungsbussen ge-
ahndet. Für bertretungen könnten Turistische Personen strafrechtlich nur 
belangt werden, wenn das in einem anderen (esetz ausdrücklich Horgese-
hen ist. Kine solche 4orm aber Hermag Vichterin pacWuemoud-Vossari we-
der im Zrdnungsbussengesetz noch im StrassenHerkehrsgesetz zu ynden. 
Sie stellt deshalb den (egenantrag, die Beschwerde teilweise gutzuheissen 
und die in Zbwalden Herurteilte (mbä freizusLrechen. hre berlegun-
gen werden Hon Bundesrichterin voniWue pametti geteilt, und schliesslich 
sLricht sich auch AbteilungsLrEsident hristian Den s für den (egenantrag 
aus. Dieser beruhe zwar auf einer formalistischen Betrachtungsweise, aber 
Hon übersLitztem Formalismus könne keine Vede sein.

Damit wird der Veferent überstimmt, dem sich einzig Bundesrichter 4i-
klaus Zberholzer anschliesst. Für ihn ist klar, dass die umstrittene Vege-
lung im Zrdnungsbussengesetz den allgemeinen Bestimmungen im Straf-
gesetzbuch Horgeht und auch gilt, wenn der äalter eine Turistische Person 
ist. Aus Sicht der vinderheit ist der ille des (esetzgebers klar. Dem kon-
tert die vehrheit: Falls der (esetzgeber tatsEchlich auch Turistische Per-
sonen hEtte zur jerantwortung ziehen wollen, hEtte er bei der Umsetzung 
seines illens geLfuscht und müsse nun halt nachbessern.
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Der ortlaut des Strafgesetzbuchs ist klar: Bestimmungen über die jer-
antwortlichkeit des Unternehmens sind bei bertretungen nicht anwend-
bar )Art. 81/R. Kbenso klar ist der ortlaut des Zrdnungsbussengesetzes: 
st der Fahrer nicht bekannt, wird die Busse für die bertretung dem im 

Fahrzeugausweis eingetragenen Fahrzeughalter auferlegt )Art. _R. Und die 
beiden Bestimmungen beissen sich auch nicht, solange der Fahrzeughal-
ter eine natürliche Person ist. (ehört das Fahrzeug indes einer Turistischen 
Person, kann man sich tre ich streiten. Und das tun puristen, wo immer 
sich (elegenheit bietet, und nicht selten mit Lathologisch anmutender 0ei-
denschaÜ.

Argumentiert wird dabei wissenschaÜlich. Das (esetz legen puristen an-
geblich rein rational aus, einzig den illen des (esetzgebers im Auge und 
die S stematik des Vechts. Dass das llusion ist, zeigt der Umstand, dass 
zwei puristen nur ganz selten mit wissenschaÜlicher PrEzision die einzig 
richtige Antwort auf eine Frage ynden. Denn in aller Vegel gibt nicht die 
Anal se im YoLf des Vichters den UrteilssLruch Hor, sondern das (efühl in 
seinem Bauch. Der YoLf kommt danach erst zum Kinsatz, wenn es gilt, eine 
halbwegs überzeugende Begründung für das Urteil zu ersinnen.

Das erklErt, warum im (erichtssaal zu 0ausanne keine Kinigkeit besteht 
in der Frage, ob nach geltendem Vecht eine Turistische Person zur jerant-
wortung gezogen werden darf, wenn der fehlbare Fahrer nicht bekannt ist. 
pa, sagen zwei Vichter aus Holler berzeugung, die auf eher Lragmatischen 

berlegungen fusst. 4ein, sagen drei andere Vichterinnen ebenso über-
zeugt und berufen sich auf eher formelle Argumente. Auf Kinzelheiten der 
Debatte einzugehen, wEre für 4ichtTuristen unter den 0eserinnen eine «u-
mutung. jiel sLannender ist auszuleuchten, was in diesem konkreten Fall 
beim einzelnen Vichter den Ausschlag gibt für seine Kntscheidung. 

Die LarteiLolitische äerkunÜ kann es nicht sein, denn die beiden linken 
Vichter sind sich in der Frage nicht einig, und auch die beiden vitglieder 
der SjP stimmen nicht gleich. Oauglicher ist ein anderes KrklErungsmu-
ster: berstimmt worden sind die beiden Deutschschweizer vEnner in der 
Vunde. Und mit der vehrheit stimmten die beiden Frauen und die beiden 
französischsLrachigen vitglieder der Abteilung. Das ist kaum «ufall, zumal 
Deutschschweizer und vEnner in rechtlichen Belangen ein Problem eher 
Lragmatisch angehen, wEhrend elsche und Frauen eher aufs (rundsEtz-
liche und Formelle achten.

n der Frage nach den YonseWuenzen des jerdikts sind sich die drei Vichter 
der vehrheit einig: Der (esetzgeber wird innert nützlicher Frist tEtig wer-
den und eine klare rechtliche Vegelung schaJen, damit künÜig auch Turi-
stische Personen gebüsst werden können, wenn ein unbekannter 0enker 
mit ihrem Fahrzeug eine jerkehrssünde begeht. Die beiden überstimmten 
Vichter dagegen fürchten, wenig überraschend, dass Tetzt schlimme «eiten 
anbrechen. Bundesrichter Zberholzer erwartet eine berbeansLruchung 
der StaatsanwaltschaÜen, weil nun in Tedem Fall ein StraMefehlsHerfahren 
eingeleitet wird.

Bundesrichter Vüedi scheint Hom (egenteil auszugehen. Kr überlegt laut, 
aber Hermutlich nicht ganz ernsthaÜ, eine (mbä zu gründen, sein Auto auf 
diese zu übertragen und dann (as zu geben.

Illustration Friederike Hantel
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